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Satzung zur Änderung der 

Fachprüfungsordnung 

für den universitären Masterstudiengang 
 

Staats- und Sozialwissenschaften 
 

der Universität der Bundeswehr München 

(FPOSSW/Ma) 
 

vom 10. Juni 2020 

 

 

 

Aufgrund von Art. 82 Sätze 3 und 4 sowie Art. 80 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit 

Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 

(GVBl. S. 245), das zuletzt durch § 1 Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBI. S. 98) 

geändert worden ist, erlässt die Universität der Bundeswehr München (UniBw M) folgende Ände-

rungssatzung zur Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang Staats- und Sozialwissenschaf-

ten der Universität der Bundeswehr München (FPOSSW/Ma) vom 3. August 2015 

(AmtBek UniBw M Nr. 2/2015, S. 3, Nr. 1.03, Anl. 3): 

 

 

 

§ 1 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 in der Strichaufzählung werden die Worte „Staatliche Strukturen und gesellschaftlicher 
Wandel“ gestrichen und durch die Worte „Gesellschaft und Politik“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 ergänzt „Ein ECTS-Leistungspunkt entspricht einer studenti-
schen Arbeitsleistung von 30 Stunden.“ 
 
2. In § 6 Satz 2 wird das als Abkürzung verwendete Wort „UniBwM“ gestrichen und durch das Wort 
„UniBw M“ ersetzt. 
 
3. In § 7 wird Abs. 2 gestrichen und durch folgenden neuen Abs. 2 ersetzt: „Im zusätzlich zum Zeug-
nis an die Studierenden zu vergebenden Diploma Supplement wird die gemäß § 3 Abs. 1 gewählte 
Vertiefungsrichtung aufgeführt.“ 
 
4. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Tabelle 1: Pflichtmodule wird unter der Zeile des Moduls Wissenschaftstheorie und Historio-
graphie eine Zeile neu eingefügt, die in der Spalte 1, Modul, das Wort „Forschungsseminare“, in der 
Spalte 2, ECTS-Leistungspunkte, die Zahl „12“, in der Spalte 3, Art der Lehrveranstaltung, den Buch-
staben „S“, in der Spalte 4, Leistungsnachweis, das Wort „NoS“ und in der Spalte 5, Regeltermine 
der Leistungsnachweise, die Worte „1.-5. Trimester“ enthält. 

b) In Tabelle 2: Pflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Internationales Recht und Politik“ wird die 
Zeile des Moduls Vertiefungsmodul Internationales Recht und Politik gestrichen. 

  



4 UniBw M   Erste Änderungssatzung FPOSSW/Ma 

c) Tabelle 4 wird wie folgt neu gefasst:

Tabelle 4: Pflichtmodule für die Vertiefungsrichtung "Gesellschaft und Politik" 

Modul 
ECTS- 

Leistungs- 

punkte 

Art der 

Lehrveranstal-
tung 

Leistungsnach-
weis 

Regeltermine der 
Leistungsnach-

weise 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vergleich politischer und gesell-
schaftlicher Systeme 

6 V, S, Ü NoS 1.-5. Trimester 

Konfliktlinien und Konfliktme-
chanismen in modernen Gesell-
schaften 

6 V, S, Ü NoS 1.-5. Trimester 

Aktuelle Fragen zur Entwick-
lung von Staat und Gesellschaft 

5 S, Ü NoS 1.-5. Trimester 

Staat, Religion und Kultur 6 S, Ü NoS 1.-5. Trimester 

Technik und Globalisierung 6 S, Ü NoS 1.-5. Trimester 

Erinnerung und Identität 7 
V, S, Ü, 

Exkursion 
NoS 1.-5. Trimester 

d) In der Überschrift der Tabelle 5: Wahlpflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Staatliche Struk-
turen und gesellschaftlicher Wandel“ werden die Worte „Staatliche Strukturen und gesellschaftlicher
Wandel“ gestrichen und durch die Worte „Gesellschaft und Politik“ ersetzt.

2 
In-Kraft-Treten 

1Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf 
Studierende, die ihr Studium am 1. Januar 2021 beginnen. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität der Bundeswehr München vom 20. No-

vember 2019, der Erklärung des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 

Kunst durch Schreiben Az: R.3-5e65(BW)-10b/30902 vom 7. April 2020 und der Erklärung des Einverneh-

mens des Bundesministeriums der Verteidigung durch Schreiben P I 5 – Az 38-01-06 vom 11. Mai 2020. 

Neubiberg, den 10. Juni 2020 

Universität der Bundeswehr München 
Univ.-Prof. Dr. Merith Niehuss 

Präsidentin 

Die Satzung wurde am 10. Juni 2020 in der Universität der Bundeswehr München niedergelegt. Die Nie-

derlegung wurde am 17. Juni 2020 durch Anschlag in der Universität der Bundeswehr München bekannt ge-

geben. Tag der hochschulöffentlichen Bekanntmachung ist der 17. Juni 2020.




